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§ 9 NO LLPG Protokoll

NO LLPG - NO Landeslehrer-Personalvertretungs-Geschéaftsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Uber jede Sitzung eines Personalvertretungsausschusses ist ein Protokoll zu fithren.

(2) Die Fuhrung des Protokolles obliegt dem Schriftfiihrer, wurden mehrere Schriftfihrer gewahlt, dem ersten
SchriftfUhrer. Ist der erste Schriftfihrer an der Fihrung des Protokolles verhindert, so obliegt die Fihrung des
Protokolles dem zweiten Schriftfihrer, im Falle der Verhinderung dieses, dem dritten Schriftfiihrer usw. Steht kein
Schriftfuhrer zu Verfigung, so hat der Ausschul® flr die betreffende Sitzung einen ErsatzschriftfUhrer zu wahlen, dem
die Protokollfihrung obliegt. Eine solche Wahl ist zu Beginn der Sitzung durchzufiihren. Der ErsatzschriftfUhrer hat
auch Uber den vor seiner Wahl liegenden Teil der Sitzung Protokoll zu fihren.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 9 NÖ LLPG Protokoll
	NÖ LLPG - NÖ Landeslehrer-Personalvertretungs-Geschäftsordnung


